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Abwasserverband Wiesecktal (07.02.2020) 
 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung 

zum Flächennutzungsplan aufgenommen.   

 
Die Entwässerung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen. Die Abwasser-
technische Erschließung wird zum zweiten Verfahrensschritt abgearbeitet. 
 
 
zu 2. und zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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DB Bahn AG (06.02.2020) 
 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

zu 6. und zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung sowie im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen auf der Plankarte 

des Bebauungsplanes gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich aufgeführt.  

 

Im Nachbarbereich der Bahnanlage ist zwar eine Ausgleichsfläche mit dem Entwick-

lungsziel einer Streuobstwiese auf der Plankarte vorgesehen. Allerdings erfolgt die 

Aufnahme eines Hinweises zum Einhalten der Mindestpflanzabstände im Hinweisteil 

der textlichen Festsetzungen auf der Plankarte.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt.  
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Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Zugangsweg zu den Bahnanlagen wird durch die vorliegende Planung nicht 

berührt. Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

zu 11. und 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung aufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt.  
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Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. Innerhalb des Plangebietes wurde bereits eine Fläche zur Errichtung 

einer Lärmschutzanlage mitaufgenommen, um das angrenzende Allgemeine Wohn-

gebiet vor den ausgehenden Lärmimmissionen der Bahnanlage zu schützen. Es 

besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf.   

 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Beteiligung der DB 

Netz AG im nächsten Verfahrensschritt (zum Entwurf) berücksichtigt.  

 

 

zu 15. bis zu 17: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung aufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (27.01.2020) 
 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt.  

 

Im Zuge der weiteren Erschließungsplanung, im Baugenehmigungsverfahren und bei 

der Bauausführung sind die aufgeführten Hinweise entsprechend zu beachten.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht neben der Kennzeichnungs-

pflicht und der Aufnahmen der Hinweise in die Begründung kein weiterer Handlungs-

bedarf.  

 

 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Ein Satzungsexemplar wird der Deutschen Telekom Technik GmbH übersandt, so-

bald der Bebauungsplan rechtskräftig ist.  

 
 
zu 4.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Änderung des Flächennutzungspla-

nes wird zur Kenntnis genommen.  
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (31.01.2020) 
 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1. und zu 2: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung zum Ent-

wurf werden Aussagen über das künftige Verkehrsaufkommen und dessen 

Verteilung in die Begründung miteingearbeitet. Es wurde zusätzlich ein Ver-

kehrsgutachten beauftragt. 

 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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IHK Gießen-Friedberg (03.02.2020) 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
zu 1.und zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird begrüßt. 
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  

 

und eine Abwägungsmitteilung an die IHK Gießen-Friedberg gesendet.  
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Kreisausschuss des LDK, Amt für den ländlichen Raum (21.01.2020) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgenommen. 

 

In der Begründung werden bereits Aussagen zu den fehlenden bebaubaren Bau-

grundstücken im Innenbereich unter Kapitel 1.7 aufgeführt, weshalb diese neue 

Siedlungsfläche in Anspruch genommen und zur Ausweisung einer Wohnbebauung 

genutzt werden soll. Dies lässt sich zudem damit begründen, dass sich im Westen 

des Plangebietes bereits ein Wohngebiet befindet, was durch das vorliegende Plan-

vorhaben erweitert wird. Es ist außerdem erwähnenswert, dass in der Kerngemeinde 

in den letzten Jahren keine neuen Baugebiete aufgelegt wurden und der Ortsteil 

Lindenstruth eine Entlastung der Kerngemeinde für die starke Nachfrage nach Bau-

land einnehmen soll. Zudem ist die Fläche überwiegend über den FNP bereits vorbe-

reitet und soll nach Rücksprache mit dem RP abschnittsweise bedarfsgerecht entwi-

ckelt werden.  

Um den nachweislichen Bedarf in der Gemeinde Reiskirchen und auch für den Orts-

teil Lindenstruth dennoch ausreichend zu berücksichtigen, werden nachträgliche 

Aussagen hierzu in die Begründung zum Entwurf eingearbeitet.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-

nung entsprechend beachtet. 

 

Die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung For-

schung, Entwicklung und Weiterbildung war bereits mit der Oberen Landespla-

nungsbehörde abgestimmt. Weiterhin handelte es sich hierbei um Erweiterungsflä-

chen der bereits bestehenden Firma Weiß, wodurch ein wichtiger Beitrag zur Wis-

senschaft sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum geleistet wird.  

Allerdings wird die Sondergebietsfläche zur Erweiterung der Firma WUT zur Ent-

wurfsoffenlage herausgenommen und der Geltungsbereich um die Flächen 116 tlw. 

und 117 tlw. reduziert.  
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- Alternativbeschluss 

- Anstelle des Sondergebietes soll nun entweder durch die eingangs erwähn-

te Variante 1 ein Allgemeines Wohngebiet i.S.d. § 4 BauNVO (auf dem 

Flurstück 117 tlw.) oder  

- durch die Variante 2 ein Allgemeines Wohngebiet i.S.d. § 4 BauNVO sowie 

zusätzlich eine Fläche für den Gemeinbedarf für den Kindergarten im nord-

westlichen Teil des Plangebietes ausgewiesen werden.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Reiskir-

chen hält dennoch aufgrund der zu 1. und zu 2. genannten Argumente an der 

Planung fest.  

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des LK Gießen, Brandschutz (03.02.2020) 
 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2. und zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die 

Baugenehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zur 

Löschwasserversorgung zu beachten sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung mit aufgeführt.  

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die 

Baugenehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zur 

Löschwasserversorgung zu beachten sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die 

Baugenehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zur 

Löschwasserversorgung zu beachten sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die 

Baugenehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zur 

Löschwasserversorgung zu beachten sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die 

Baugenehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zur 

Löschwasserversorgung zu beachten sind.  

Die Informationen werden an den Vorhabenträger für die Beachtung im Bauantrags-

verfahren weitergegeben. 
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zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Verwiesen wird auf die Abwägung zur Stellungnahme zum Bebauungsplan. 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz (05.02.2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht 

entsprechend bewertet und abgearbeitet. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise zu den Böden werden zur Kenntnis genommen und im 

Umweltbericht entsprechend abgearbeitet. 
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zu 4.: Die Hinweise zum Kaltluftabfluss und zur Beeinträchtigung der Re-

tentionsfunktion der Böden werden zur Kenntnis genommen und im Umwelt-

bericht entsprechend abgearbeitet. Die Planungsüberlegungen im Süden des 

Gebietes wurden grundlegend geändert.   

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-

nung wie folgt behandelt:  

Wie eingangs erwähnt (S.3 ) wird das Sondergebiet aus dem Geltungsbereich und 

somit im Bereich des Flurstücks 116 zurückgenommen. Für die Entwurfsoffenlage 

wurden zwei Varianten erarbeitet.  

 

Alternativbeschluss 

Variante 1 sieht lediglich die Teilinanspruchnahme des südlich angrenzenden Flur-

stücks 117 vor, wodurch das Flurstück 116 und dementsprechend das LRT (Lebens-

raumtyp) nicht berührt wird.  

Im Falle der Variante 2 erfolgt eine Teilinanspruchnahme des Flurstücks 116 im 

westlichen Bereich für die Errichtung einer Wohnbaufläche sowie einer Gemeinbe-

darfsfläche für einen Kindergarten.  

Im Falle der Wahl der Variante 2 werden die Vegetationsaufnahmen auf den LRT 

6510 hin überprüft. Bei Bestätigung des LRT (Lebensraumtyp) werden funktionale 

Kompensationsflächen und Maßnahmen untersucht und mit der UNB abgestimmt. 

Die Feuchtwiese wird bei beiden Varianten nicht mehr in Anspruch genommen. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-

nung wie folgt behandelt:  

Der Streuobstbestand und die binsenreiche Feuchtwiese werden auf die Schutzwür-

digkeit hin überprüft. Bei Bestätigung des Schutzstatus werden Alternativen und 

funktionale Kompensationslösungen untersucht und mit der UNB abgestimmt.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, im Frühjahr und Sommer 

2021 werden weitere Kartierungen erfolgen, die in die Bewertung einfließen. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Kartierung 

wird zur Optimalzeit durchgeführt, um weitere Artennachweise zu erbringen. 

Zudem wird im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der zum Entwurf vorgelegt 

werden muss (umweltrelevante Information), ebenfalls auf weitere Artennach-

weise eingegangen. 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die genannten Tier-

gruppen sowie die Rote-Liste-Arten bei Erstellung des Artenschutz-

Fachbeitrages mitberücksichtigt.  
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, HessenArchäologie (12.02.2020) 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hin-

weis ist bereits in der Begründung mitaufgeführt und wird zusätzlich in den 

Hinweisteil zu den textlichen Festsetzungen auf der Plankarte des Bebauungs-

planes nachrichtlich übernommen. 

 

Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Mittelhessen Netz GmbH (27.01.2020) 
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Plankarte des 

Bebauungsplanes dargestellt. 

 

Zum Entwurf wird für die Versorgung mit elektrischer Energie eine Parzelle zur Er-

richtung einer Transformatorenstation ausgewiesen und in der Plankarte mitberück-

sichtigt.  

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt. 

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Gießen e.V.  
 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird auf die 

Ausführungen unter zu 2. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Reiskir-

chen hält jedoch aufgrund der hohen Nachfrage und fehlender Alternativen an 

der Planung fest. 

 

In der Begründung werden bereits Aussagen zum Siedlungsdruck und zu den feh-

lenden bebaubaren Baugrundstücken im Innenbereich unter Kapitel 1.7 aufgeführt, 

weshalb diese zusätzlichen Flächen in Lindenstruth in Anspruch genommen und zur 

Ausweisung einer Wohnbebauung genutzt werden sollen. Dies lässt sich zudem 

damit begründen, dass sich im Westen des Plangebietes bereits ein Wohngebiet 

befindet, was durch das vorliegende Planvorhaben erweitert wird. Diese Vorgabe ist 

auch schon fast vollständig über den FNP abgedeckt. Es ist außerdem erwähnens-

wert, dass in der Kerngemeinde kurzfristig keine neuen Baugebiete aufgelegt werden 

und der Ortsteil Lindenstruth eine Entlastung der Kerngemeinde für die starke Nach-

frage nach Bauland einnehmen soll.  

Um den nachweislichen Bedarf in der Gemeinde Reiskirchen und auch für den Orts-

teil Lindenstruth dennoch ausreichend zu berücksichtigen, werden nachträgliche 

Aussagen hierzu in die Begründung zum Entwurf eingearbeitet.  

Zudem handelt es sich beim Fehlen von bebaubaren Baugrundstücken im Innenbe-

reich in vielen ländlichen Regionen um eine wichtige Thematik. Die Ausweisung von 

45 Baugrundstücken, die bedarfsgerecht abschnittsweise erschlossen werden sollen, 

erfolgt auch mit dem Hintergrund zur Stärkung des ländlichen Raumes mit neuem 

Wohnraum.  

Zudem darf der vorhandene Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde 

Reiskirchen nicht außer Acht gelassen werden. Um diese dennoch nochmals  
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anschaulicher aufzuführen, erfolgt in der Begründung zum Entwurf eine tiefere Aus-

einandersetzung mit der vorhandenen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken in der 

Gemeinde Reiskirchen. Diese Forderung erfolgt auch durch die Vorgaben der 

Raumordnung. Durch die Aufnahme von textlichen Festsetzungen in Form von Maß-

nahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft sowie Flächen für Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen und 

Sträuchern und einer 100% Eingrünung der Grundstücksfreiflächen werden zudem 

ausreichende Maßnahmen zum Schutz des Klimas sowie für eine ökologische Auf-

wertung berücksichtigt. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Reiskir-

chen hält dennoch an der Planung fest. 

 

Durch das vorliegende Planvorhaben sowie die zu 2. aufgeführten Argumente soll 

eine Stärkung des ländlichen Raumes erzielt werden. Zudem weist der Ortsteil Lin-

denstruth zwar keine direkte Verbindung an den Bahnverkehr auf (wird aber seitens 

der Gemeinde und der Firma Weiss angestrebt), allerdings befinden sich sowohl im 

Kerngebiet der Gemeinde Reiskirchen sowie im Ortsteil Saasen jeweils ein Bahnhal-

tepunkt, die in einer zehnminütigen Autofahrt zu erreichen sind. Weiterhin gibt es im 

Ortsteil Lindenstruth eine Buslinie, die den Ortsteil unter anderem mit der Stadt Gie-

ßen verbindet. Eine Verkehrsanbindung ist somit vorhanden. Die Gemeinde Reiskir-

chen hält somit an der vorliegenden Planung fest.  

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, bedarf allerdings einer diffe-

renzierten Betrachtung im Hinblick auf verschiedene Belange des § 1 Abs.6 

BauGB. 

 

Für die Plangebiete WA 2 und WA 3 wurde jeweils nur eine GRZ von 0,3 festgesetzt, 

sodass lediglich eine Flächenversiegelung von 30 % (bzw. 45% incl. Nebenanlagen) 

vorgenommen werden darf. 
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Diese ist somit geringer, als wenn die GRZ auf die Obergrenze gemäß § 17 BauNVO 

festgelegt werden würde. Zudem soll mit der Reduzierung der GRZ auf 0,3 für die 

Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3 eine Staffelung zum Außenbereich vor-

genommen werden, da für das WA 1 eine GFZ von 0,4 festgesetzt wurde. Neben 

dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch Festsetzung von II bzw. III 

Vollgeschossen sind auch die Belange des Klimaschutzes, des Grundwasserschut-

zes und der Wohnqualität bei der Planung zu beachten. Klima-, Wasser- und Boden-

schutzaspekte müssen bei den Neubaugebieten ebenfalls aufgrund des aktuellen 

Klimawandels beachtet werden, so dass die Gemeinde keine größere Flächenver-

siegelung vornimmt, sondern eher auf eine Ausnutzung der Fläche in der Höhe setzt. 

Die Gemeinde Reiskirchen hält daher grundsätzlich an der Planung fest, wird aber 

das Plankonzept hinsichtlich der genannten Belange überprüfen und ggf. Modifizie-

rungen vornehmen.  
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Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (06.02.2020) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  

 

zu 1.: Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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zu 3. und 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung mitaufgeführt. 

 

In der Begründung werden bereits Aussagen zu den fehlenden bebaubaren Bau-

grundstücken im Innenbereich unter Kapitel 1.7 aufgeführt, weshalb diese Flächen in 

Anspruch genommen und zur Ausweisung einer Wohnbebauung genutzt werden 

sollen. Dies lässt sich zudem damit begründen, dass sich im Westen des Plangebie-

tes bereits ein Wohngebiet befindet, was durch das vorliegende Planvorhaben erwei-

tert wird. Auch der FNP sieht bereits Erweiterungsflächen in Form von gemischten 

und Wohnbauflächen vor. Es ist außerdem erwähnenswert, dass in der Kerngemein-

de in den letzten Jahren keine neuen Baugebiete aufgelegt wurden und der Ortsteil 

Lindenstruth eine Entlastung der Kerngemeinde für die starke Nachfrage nach Bau-

land einnehmen soll.  

Um den nachweislichen Bedarf in der Gemeinde Reiskirchen und auch für den Orts-

teil Lindenstruth dennoch ausreichend zu berücksichtigen, werden nachträgliche 

Aussagen hierzu in die Begründung zum Entwurf eingearbeitet.  

Zudem handelt es sich beim Fehlen von bebaubaren Baugrundstücken in vielen 

ländlichen Regionen um eine wichtige Thematik. Die Ausweisung von 45 Baugrund-

stücken, die bedarfsgerecht abschnittsweise erschlossen werden sollen, erfolgt auch 

mit dem Hintergrund zur Stärkung des ländlichen Raumes mit neuem Wohnraum. 

Zudem darf der vorhandene Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde 

Reiskirchen nicht außer Acht gelassen werden. Um diese dennoch nochmals an-

schaulicher aufzuführen, erfolgt in der Begründung zum Entwurf eine tiefere Ausei-

nandersetzung mit der vorhandenen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken in der 

Gemeinde Reiskirchen. Diese Forderung erfolgt auch durch die Vorgaben der 

Raumordnung. 

 

Aufgrund der Herausnahme des Sondergebietes für die Firma WUT aus dem Gel-

tungsbereich wird zur Entwurfsoffenlage mit dem RP Gießen, Dez. 31 geklärt, ob die 

Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens weiterhin gegeben ist. Entspre-

chende Aussage werden hierzu in der Begründung zur anstehenden Entwurfsoffen-

lage ergänzt.  



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 

 
   
 FNP-Änderung im Bereich „Alte Straße“ im Ortsteil Lindenstruth Seite 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. und zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Mit der Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes sollte Bauplanungsrecht für die 

folgenden zulässigen Nutzungen: Bürogebäude, Einrichtungen für Forschung und 

Entwicklung sowie Schulung und Fortbildung, Dienstleistungseinrichtungen, Kunden-

serviceeinrichtungen, Sozialgebäude sowie deren Nebenanlagen und Stellplätze mit 

ihren Zu- und Umfahrten für die nördlich angrenzende Firma geschaffen werden. 

Das zur Ausweisung kommende Sonstige Sondergebiet sollte über das bestehende 

Betriebsgelände erschlossen werden, sodass der entstehende Verkehr für das Son-

dergebiet nicht die bestehenden und geplanten Erschließungsstraßen (u.a. ver-

kehrsberuhigte Bereiche) im vorliegenden südlichen Planbereich (Wohngebiet) zu-

sätzlich belastet. 

Aufgrund der Planänderungen der Firma WUT sowie der kritischen Anregungen, die 

aus der frühzeitigen Beteiligung (besonders aus der Öffentlichkeit) zur vorliegenden 

Planung hervorgingen, wird das Sondergebiet aus dem Geltungsbereich herausge-

nommen und stattdessen eine der eingangs aufgeführten Variante 1 oder 2 stattdes-

sen für die Entwicklung des Plangebietes genutzt, worüber die Gemeinde Reiskir-

chen entscheiden wird.  

 

Alternativbeschluss 

 

Variante 1: Das Plangebiet bleibt in seinem bisherigen Konzept (Ausweisung eines 

Allgemeinen Wohngebietes i.S.d. § 4 BauNVO, Ringerschließung, Anschluss an die 

Beethovenstraße und Mozartstraße im Westen, Fußweg im Nordosten) erhalten. Zur 

Vermeidung immissionsschutzrechtlicher Konflikte wird das Wohngebiet allerdings 

um 30 m nach Norden verschoben. Hiervon betroffen ist auch die Gemeinbedarfsflä-

che für den Kindergarten. Im südlichen Bereich des Plangebietes wird westlich und 

nördlich des Regenrückhaltebeckens jeweils eine Ausgleichsfläche mit dem Entwick-

lungsziel Streuobstwiese sowie ein Fußweg mitaufgenommen. Durch das „Hochrü-

cken“ des Plangebietes können immissionsschutzrechtliche Konflikte für das neu 

auszuweisende Wohngebiet, ausgehend von der Eisenbahnstrecke im Süden, ver-

mieden werden. Zusätzlich erfolgt die Aufnahme von Anpflanzungsmaßnahmen zur 

Eingrünung des Plangebietes.  
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Variante 2: Hier wird das derzeitige Plankonzept aus dem Vorentwurf ebenfalls 

aufgegriffen. Allerdings wird anstelle der Gemeinbedarfsfläche für den Kindergarten 

im südlichen Bereich des Plangebietes ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

Die Gemeinbedarfsfläche soll stattdessen im Nordosten des Plangebietes als Puffer-

fläche zur Firma WUT errichtet werden. Zusätzlich erfolgt in diesem Bereich ein 

Straßenanschluss an die Silcherstraße im Westen zur Entlastung des Verkehrs.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die Gemeinde prüft derzeit die Beplanung der gesamten Flächen und die Umset-

zung der Planung bedarfsgerecht in Bauabschnitte zu unterteilen. Parallel zur Bau-

leitplanung wird auch die Infrastrukturplanung geprüft. Entscheidend für die Vorge-

hensweise ist der Bedarf bzw. die Nachfrage. Hierzu erfolgen weitere Abstimmungen 

mit der Oberen Landesplanungsbehörde.  

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 3 bis 7. 
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zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die genannten Aus-

sagen sowie Anmerkungen in der Begründung zum Entwurf redaktionell geän-

dert. 

 

 

zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die genannten Aus-

sagen sowie Anmerkungen in der Begründung zum Entwurf redaktionell geän-

dert. 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 5 

Abs. 4 BauGB in den Hinweisteil auf der Plankarte sowie in der Begründung 

zum Entwurf der FNP-Änderung mitaufgeführt. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 12. bis 14: Die Hinweise zur Entwässerung im Trennsystem sowie zur erfor-

derlichen Regenrückhaltung werden zu Kenntnis genommen und in der Plan-

karte und Begründung mitaufgeführt. 

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen zu beachten sind. Parallel zur Bauleitplanung wird 

auch die Infrastrukturplanung geprüft, die dann mit der zuständigen Fachbehörde 

abgestimmt wird. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz  

 

 

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  
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Vorsorgender Bodenschutz Dez. 41.4 

 

zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Entwurf des Bebauungsplanes mitaufgeführt bzw. in der Umweltprüfung 

und im Umweltbericht abgearbeitet.  

 
 

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Entwurf der FNP-Änderung bzw. in der Umweltprüfung und im Umweltbe-

richt abgearbeitet.  
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zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Derzeit ist eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgesehen, bei der die 
Punkte berücksichtigt werden. 
 
 
zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, siehe zu 16. 
 
 
zu 20.: Die vorzunehmenden Maßnahmen zum Schutz des Bodens werden in 

der Begründung aufgeführt und Vorgaben und Hinweisblätter für die Vorha-

benträger/Bauherrn ausgearbeitet.  

 

 

zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt.  
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zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mitaufgeführt. Die Festsetzung der Maßnahmen ist im Bebauungsplan nicht 

möglich.   

 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 23.: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt. 

 
 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für die vorliegende Planung wird ein immissionsschutzrechtliches Gutachten erarbei-

tet und es wurden für die Einleitung des nächsten Verfahrensschritts zwei Varianten 

erarbeitet:  

 

 

 

 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2  

 

zu 26.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Bergaufsicht, Dez. 44  

 

zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 5 

Abs. 4 BauGB auf der Plankarte in den Hinweisteil sowie in der Begründung 

zur FNP-Änderung aufgeführt. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 28.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ausführlich behandelt. 

 

In der Begründung werden bereits Aussagen zu den fehlenden bebaubaren Bau-

grundstücken im Innenbereich unter Kapitel 1.7 aufgeführt, weshalb diese lw. Flä-

chen in Anspruch genommen und zur Ausweisung einer Wohnbebauung genutzt 

werden sollen. Dies lässt sich zudem damit begründen, dass sich im Westen des 

Plangebietes bereits ein Wohngebiet befindet, was durch das vorliegende Planvor-

haben erweitert wird. Auch der wirksame FNP sieht bereits die Erweiterungsflächen 

in Form von gemischten und Wohnbauflächen vor. Es ist außerdem erwähnenswert, 

dass in der Kerngemeinde in den letzten Jahren nur ein Bebauungsplan der Innen-

entwicklung für ein neues Baugebiet aufgelegt wurde und der Ortsteil Lindenstruth 

eine Entlastung der Kerngemeinde für die starke Nachfrage nach Bauland einneh-

men soll.  

Um den nachweislichen Bedarf in der Gemeinde Reiskirchen und auch für den Orts-

teil Lindenstruth dennoch ausreichend Rechnung zu tragen, werden weitere Aussa-

gen hierzu in die Begründung zum Entwurf eingearbeitet. Mit der Oberen Landespla-

nungsbehörde wurde die abschnittsweise und bedarfsgerechte Entwicklung des 

Gebietes abgesprochen. In diesem Zusammenhang wird auch die Thematik der 

Inanspruchnahme von lw. Nutzflächen und die Betroffenheit lw. Betriebe angespro-

chen und vertiefend untersucht.  

  

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 29.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauleitplanung, Dezernat 31  

 

zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

vertiefend erläutert. 

 

In der Begründung werden bereits Aussagen zu den fehlenden bebaubaren Bau-

grundstücken im Innenbereich unter Kapitel 1.7 aufgeführt, weshalb die neue Fläche 

in Anspruch genommen und zur Ausweisung einer Wohnbebauung genutzt werden 

sollen. Dies lässt sich zudem damit begründen, dass sich im Westen des Plangebie-

tes bereits ein Wohngebiet befindet, was durch das vorliegende Planvorhaben erwei-

tert wird. Auch der FNP sieht bereits Erweiterungsflächen in Form von gemischten 

und Wohnbauflächen vor. Es ist außerdem erwähnenswert, dass in der Kerngemein-

de kurzfristig keine neuen Baugebiete aufgelegt werden und der Ortsteil Lindenstruth 

eine Entlastung der Kerngemeinde für die starke Nachfrage nach Bauland einneh-

men soll.  

Um den nachweislichen Bedarf in der Gemeinde Reiskirchen und auch für den Orts-

teil Lindenstruth dennoch ausreichend zu berücksichtigen, werden nachträgliche 

Aussagen hierzu in die Begründung zum Entwurf eingearbeitet.  

Zudem handelt es sich beim Fehlen von bebaubaren Baugrundstücken im Innenbe-

reich in vielen ländlichen Regionen um eine wichtige Thematik. Die Ausweisung von 

45 Baugrundstücken, die bedarfsgerecht abschnittsweise erschlossen werden sollen, 

erfolgt auch mit dem Hintergrund zur Stärkung des ländlichen Raumes mit neuem 

Wohnraum. Zudem darf der vorhandene Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der 

Gemeinde Reiskirchen nicht außer Acht gelassen werden. Um diese dennoch noch-

mals anschaulicher aufzuführen, erfolgt in der Begründung zum Entwurf eine tiefere 

Auseinandersetzung mit der vorhandenen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken und 

der bedarfsgerechten abschnittsweisen Entwicklung in der Gemeinde Reiskirchen. 

Diese Forderung erfolgt auch durch die Vorgaben der Raumordnung. 

 

zu 31.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

vertiefend erläutert. 
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zu 32.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Entwurf der FNP-Änderung mitaufgeführt bzw. in der Umweltprüfung und 

im Umweltbericht abgearbeitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


